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Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher 
Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch – StGB) geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen 
(Strafgesetzbuch – StGB), BGBl. Nr. 60/1974, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 223/2022, wird wie folgt geändert: 

§ 256 lautet wie folgt: 
„Wer zum Nachteil der Republik Österreich, eines fremden Staates oder einer internationalen 
Organisation einen geheimen Nachrichtendienst einrichtet oder betreibt oder einen solchen 
Nachrichtendienst wie immer unterstützt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu 
bestrafen.“ 
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